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Dippoldiswalde, den 17. Oktober 2006 

Verkehrsbeschränkende und sonstige Maßnahmen auf der Bundesstraße B 170 nach 
Freigabe der grenzüberschreitenden Autobahnverbindung A 171 D 8 

l hre Anfrage 07/06 (200614100231AF) vom 07.10.2006 

Sehr geehrter Herr Kreisrat Warschau, 

Ihre o. a. Anfrage beantworte ich für das Landratsamt Weißeritzkreis wie folgt: 

Frage i: Welche verkehrsbeschränkenden Maßnahmen hat die Landkreisverwaltung 
für die Zeit nach der Eröffnung der A 7 7 für die B 7 70 beantragt bzw. veran- 
lasst? 

Die Sachlage hinsichtlich der vom Landratsamt Weißeritzkreis zur Begründung der Ver- 
kehrsbeschränkungen in der Allgemeinverfügung vom 74. März 2006 zur Tonnagebegren- 
zung auf der B 170 angeführten Gründe wird sich mit der Verkehrsfreigabe der grenzüber- 
schreitenden Autobahnverbindung A 17 t D 8 wesentlich verändern. Es kann als sicher ein- 
geschätzt werden, dass das Verkehrsaufkommen des Schwerlastverkehrs auf der B 170 
signifikant zurückgehen wird. Darüber hinaus werden die Sanierungs- und Ausbesserungs- 
arbeiten des Straßenbauamtes Meißen-Dresden auf der B 170 witterungsbedingt im We- 
sentlichen Ende Oktober 2006 beendet sein. Gründe für eine Verlängerung der verkehrs- 
beschränkenden Maßnahmen sind daher nicht ersichtlich. Bisher wurden deshalb keine 
verkehrsbeschränkenden MaCJnahmen auf der B 170 für die Zeit nach Offnung der A 17 
beantragt bzw. veranlasst. 

Frage 2: Wie ist der Stand der Umsetzung dieser #annahmen, d. h. welche erforder- 
lichen gesetzlichen Mal3na hmen bzw. Schritte auf dem Verordnungswege 
oder sonstigen erforderlichen Regelungen sind von welcher Institution in 
die Wege geleitet und wann treten diese in Kraft? 
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Frage 3: Falls zum gegen wäHigen Zeitpunkt noch keine verbindlichen Regelungen 
für die Zeit nach der Fettigstellung der A 7 7 existieren: Welche Hindernisse 
sind dafür ausschlaggebend bzw. welche Behörden, Institutionen etc. be- 
hindern eine L6sung der enfsprechenden Fragen? 

Das Landratsamt Weißeritzkreis geht davon aus, dass auch nach der Verkehrsfreigabe der 
grenzüberschreitenden Autobahnverbindung A 17 1 D 8 die B 770 wegen ihrer Verkehrsbe- 
deutung und des Grenzüberganges AltenberglCinnovec eine Bundesfernstraße nach 3 1 
Abs. 1 und 2 des Bundesfernstraßengeseizes (F StrG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vorn 20. Februar 2003 (BGBI. I S. 2861, geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 
2005 (BGBI. 1 S. 1428) bleiben wird. Maßnahmen mit dem Ziel einer dauerhaften Verkehrs- 
beschränkung, z. B. in Form einer Tonnagebegrenzung oder eines Nachtfahrverbotes) kön- 
nen erst erwogen werden, wenn zum einen die völkerrechtlichen Nutzungsregelungen für 
den Grenzübergang AltenbergfCinnovec, die derzeit eine zeitlich und regional uneinge- 
schränkte Nutzung für alle Verkehrsarten vorsehen, abgeändert werden und zum anderen 
erste Erfahrungen aus der Veränderung der Verkehrsströrne aufgrund der Verkehrsfreigabe 
der grenzüberschreitenden Autobahnverbindung A 17 1 D 8 vorliegen. 

Dem Landratsamt Weißeritzkreis ist bekannt, dass die Sächsischen Staatsministerien für 
Wirtschaft und Arbeit und des lnnern mit den zuständigen Bundesministerien des lnnern und 
für Verkehr Verhandlungen mit dem Ziel führen, die Nutzungsregelung für den Grenzüber- 
gang Altenberg/Cinnovec dauerhaft zu beschränken. Da diese Verhandlungen nicht in die 
Zuständigkeit des Weißeritzkreises fallen, liegen dem Landratsamt Angaben und Informatio- 
nen zum Verhandlungsgegenstand und zum Verfahrensstand der Verhandlungen nicht vor. 
Grundsätzlich begrüßt der Weißeritzk~eis jedoch solche Verhandlungen, die zu einer dauer- 
haften Entlastung der B 170 von grenzüberschreitendem Schwerlastverkehr und damit zu 
einer dauerhaften Entlastung der Anwohner entlang der B 170 führen können. 

Frage 4: Wie beurteilf die Landkreisverwaltung die Bestrebungen des sachsjschen 
Wjttscha fismin isters, sich für eine Mautbefreiung auf tschechischer Seite 
(D 8) für Einkaufs- und Tanktouris fen einzusetzen (siehe Presseartikel in 
der Dresdner Morgenpost vom 24.09.2006)? 

Die Beweggründe für solche Verhandlungen und diese selbst fallen nicht in die Zuständigkeit 
des Landkreises. Im Übrigen sind belastbare Aussagen, welche Auswirkungen eine solche 
Mautbefreiung für Einkaufs- und Tanktouristen auf das Verkehrsaufkommen auf der B 170 
haben könnte, nicht möglich. 

frage 5: Zu welchem Zeitpunkt beabsichtigt die Landkreisvenvaltung den Rückbau 
der eigentlich als Bauaus weichs frafle gedachten und zwischenzeitlich ge- 
legen tlich als Kontrollmöglichkeit genutzte Standspur zwischen Karsdorf 
und Oberhäslich? 

Der Rückbau der Bauausweichstrecke ist Angelegenheit des Straßenbauamtes Meißen- 
Dresden als in Auftragsverwaltung zuständiger Straßenbaulastträger für die Bundesfernstra- 
Ben nach 3 20 Abs. 'I des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in Verbindung mit 3 50 Abs. ? 
Nr. 2 Buchst. a) des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßenge- 
setz - SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SachsGVBI. S. 931, zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 28. Mai 2004 (SächsGVBI. S. 200). Der Rückbau ist damit Angelegenheit 
der Landesverwaltung und keine kommunale Angelegenheit. Die Landkreisverwaltung geht 
davon aus, dass mit der Verkehrsfreigabe die Gründe für Aufrechterhaltung der Bauaus- 
weichstrecke entfallen werden. Im Übrigen ist nach Kenntnis der Landkreisverwaltung der 
Vertrag mischen dem Straßenbauamt Meii3en-Dresden und dem Grundeigentümer zur Nut- 
zung der Fläche als Bauausweichstrec~e befristet, so dass davon auszugehen ist, dass bis 
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zu diesem Zeitpunkt ein RUckbau und eine Rückgabe der Flache an den Eigentümer erfoi- 
gen wird. 

Frage 6: Für den Fall, dass ein solcher Rückbau nichf krlrzfristig vorgesehen ist: 
Welche A usgIeichsmaßn a hmen veranlass f die Landkreisverwaltung oder 
andere Behürden für die dauerhafte Versieglung der Fläche und welche zu- 
sä fzlichen Kosfen werden diese verursachen? 

Die Beantwortung dieser Frage entfälit, da das Landratsamt von einem Rückbau der Bau- 
ausweichstrecke aus den in der Beantwortung der Frage 5 dargelegten Gründen ausgeht 
und damit keine dauerhafte Versiegelung der Fläche eintreten wird. 

Frage 7: Welche Aussagen kann die Landkreisvetwaltung verbindlich fiir die kün ffi- 
ge Nutzung des Forstweges Hochwaldstraße machen bzw. beabsichflgf die 
Landkreisverwalfurrg, die Hochwaldstrafle auch künftig - zu welchen An- 
lässen auch immer - fiir den allgemeinen motorisierten Fahrzeugverkehr t u  
offnen? 

Der Forstv~eg Hochwaldstraße befindet sich irn Eigeritum des Freistaates Sachsen und wird 
durch den Staatsbetneb Sachcenforst verv~ialtet. Verbindliche Aussagen zur Nutzung der  
hlochwaldstraBe sind dem Weißeritzkreis nicht möglich. Die zeitlich befristete Nutzung der 
Hochwaldstraße als Auswelchstrecke fiir den motorisierten Pkw- und Motorradverkehr hat 
ihre Begründung in der eingoschränkteri Nutzung der B 770 infolge der Sanierungs- und 
Ausbesserungsarbeiten, die irn Wesentlichen Ende Oktober 2006 abgeschlossen sein wer- 
den. Eine allgemeine dffnung der Hochwaldstrak für den allgemeinen motorisierten Ver- 
kehr ist vom Laridratsamt nicht beabsichtigt. 

Mit freundlichen Grüßen 

L{ 
Greif 




